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 Veröffentlicht am 03.10.1984

Norm

EO §37 Ac

EO §37 Ad

EO §65 B

EO §252

Rechtssatz

Eine, von einem Dritten ausgelöste amtswegige Prüfung führt zu keinem Zwischenstreit zwischen dem am

Zwangsversteigerungsverfahren nicht beteiligten Dritten und den Parteien und Beteiligten dieses

Exekutionsverfahrens. Der eine solche Prüfung allenfalls beendende Beschluß darüber, ob eine Sache Zubehör der zu

versteigernden Liegenschaft ist, ist dem am Zwangsversteigerungsverfahren nicht beteiligten Dritten gar nicht

zuzustellen und kann von ihm auch nicht mit Rekurs angefochten werden. Sie kann daher gegenüber dem Dritten

keine Rechtskraft erlangen und ihn daher insbes auch nicht daran hindern, mittels Exszindierungsklage Widerspruch

nach § 37 EO zu erheben.
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